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vorgesehen, in der aile konkordierenden Kantone ver-
treten sein sollten.

Der Entwurf zu einem Konkordat fiir die EKinfithrung
des franzisischen Miinzfusses in der Schweiz (Minderheits-
antrag) bildet die Anlage B zum Bericht der Experten-
kommission. Da erim wesentlichen mit dem Konkordats-
entwurf von 1839 tibereinstimmt, der auf Seite 237 hier-
nach wortlich aufgefithrt worden ist, so wird an dieser
Stelle hierauf verwiesen.

8. — Versuch zum Abschluss eines Konkordates zur

Einfiihrung des franzésischen Miinzfusses.

Schon am 4. August 1838 hatte zwischen den Stinden:
Luzern, Bern, Freiburg, Solothurn, Basel, Aargauw, Waadlt,
Wallis und Genf eine Besprechung stattgefunden, um
festzustellen, ob sich eine Anzahl Stinde auf einen der
im Abschied von 1837 enthaltenen Vorschlige zur Regu-
lierung des schweizerischen Miinzwesens vereinigen
wollen und eventuell auf welchen. Der Entscheid fiel zu
Gunsten der Einfithrung des franzosischen Miinzfusses
aus. Dieses hatte zur IFolge, dass am 18. August 1838
elf Stiinde zu einer Konferenz zusammentraten, um den
Entwurf eines Konkordates zu seiner Kinfuhrung zu
beraten. Die Konferenz beschloss einmiitig, das Resultat
der’ Verhandlungen der Tagsatzung zur Kenntnis zu
bringen und sie zu ersuchen, den Vorort zu beauftragen
und zu ermichtigen, eine Konferenz der Stinde einzu-
berufen, die sich fir die Kinfiihrung des franzisischen
Miinzfusses ausgesprochen hatten, damit die nédhern
Bestimmungen festgestellt werden konnten. Auf Wunsch
des Kantons Waadi wurde dem Protokoll noch ein
Vorschlag fiir ein Uebergangskonkordat beigefiigt. (Pro-
tokoll der Konferenz, Beilage LL zumm Abschied der
ordentlichen Tagsatzung des Jahrs 1838.)
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Die Tagsatzung entsprach am 31. August 1838 diesem
Antrag der Konferenz.

Die gewiinschten weitern Konferenzen fanden vom
5. bis 12. Februar 1839 in Ziarich statt. Zwolf Stinde,
ausser den vorstehend genannten noch : Zirich, St. Gallen
und Thurgaw nahmen daran Teil.

Der Abgeordnete von St. Gallen war beauftragt, als
Grund seines Erscheinens einzig die vom Vororte ganz
allgemein und an sidmtliche Kantone gerichtete Kin-
ladung zur Teilnahme anzufithren und den Mitstinden
zu erdffnen, dass der Kanton ganz nach Inhalt des
Votums der Tagsatzungsgesandtschaft vom vorigen Jahr
auch jetzt noch und fir unbestimmte Zeit sich auf eine
Verinderung seiner Miinzverhiltnisse nichf einlassen
konne. Kr werde sich aber dabei angelegen sein lassen,
durch fortgesetzte Tilgung der mit seinem Geprige kur-
sierenden Munzsorten den Mitstinden jede Beruhigung
zu gewdhren, die sie mit Ricksicht auf die ortliche Lage
des Kantons zu erwarten veranlasst sein konnten.
Ferner sollte die Abordnung den Wunsch und die
Ansicht des Kantons St. Gallen bestitigen und wieder-
holen, dass durch totales Aulgeben eigener Kantonal-
miinzfiisse, deren noch so viele zum grossten Nachteil
des allgemeinen Verkehrs bestehen, sowie durch Besei-
tigung jedes sogenannten schweizerischen Minzlusses,
diese beiden unerlisslichen Mittel zar Hebung der Miinz-
wirren in der Schweiz, endlich ein besserer Zustand des
Miinzwesens, wenn nicht formlich durchgefihrt, so doch
wenigstens eingeleitet und begrindet werden sollte.
St. Gallen hiétte, um wenigstens seines Ortes nicht im
Wege zu stehen, seit 1803 die EKinfiihrung eines und
desselben Minzfusses wenigstens in seinem Kanton
beharrlich betrieben. Der Abgeordnete von St. Gallen
beteiligte sich dann nach Klirung der Ansichten auf-
tragsgemis schon nach der zweiten Sitzung nicht mehr
an den Verhandlungen.
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Die Meinungen der Teilnehmer an der Konferenz
gingen zum Teil weit auseinander. Betreflend des
von Waadt angeregten Uebergangskonkordats wurde
bestimmt, dass fir einmal nur folgende leitende Grund-
sitze aufgestellt werden sollten, die Ausarbeitung eines
formlichen Uebereinkommens hiefir wire dann aber
einer besondern Konferenz vorbehalten :

1° Betreffend die Einlosung und Einschmelzung der
gegenwiirtig zirkulierenden Scheidemiinzen ;

2° Betreffend den unter den Kantonen zu bewerk-
stelligenden Austausch der Scheidemiinzen;

3° Betreffend die Wertung der jetzigen Scheidemiinzen
bis zum Ablauf des fir die Einlosung festgesetzten Zeit-
raums.

Schliesslich hatten sich nur noch vier Stinde fir die
weitere Beratung im Schosse besonderer Konferenzen
ausgesprochen, namlich : Luzern, Solothurn, Aargau und
Waadt. (Protokoll tiber diese Verhandlungen, Beilage PP
zum Abschied der ordentlichen Tagsalzung des Jahrs
1839.)

Der Entwurf des Konkordats betreffend die Einfihrung
des franzosischen Miinzfusses in der Schweiz wurde
umgearbeitet. Er hat, nebst dem Vorschlag des Kantons
Waadt zum Uebergangskonkordat, das den Namen von
Uebergangsbestimmungen erhielt, folgenden Wortlaut
(Beilage QQ zum Abschied der ordentlichen Tagsatzung
des Jahrs 1839) :

« Entwurf eines Konkordats zur Einfihrung des
franzosischen Munzfusses in der Schweiz.

§1. « Der Franken von 5 Grammen Silber zu 0,900 fein
oder 4 '/ Grammen feinem Silber bildet in Zukunft die
schweizerische Miinzeinheit.

« Der Franken teilt sich in 100 Centimes, Cents.
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§ 2. « Die konkordierenden Kantone halten auf gemein-
same Kosten, nach Massgabe der Bevolkerung und unter
gemeinsamer Aufsicht, eine oder mehrere Munzstitlen,
zu welchen sie die notigen Miinzmeister ernennen. In
einer solchen gemeinsamen Munzstatte und unter der
Leitung des dazu gehorigen Minzmeisters soll jeder
konkordierende Kanton seine neuen Miinzen entweder
pragen, oder doch wenigstens priifen lassen, bevor er
sie in Umlauf setzt.

§ 3. « Es diirfen keine andern Konkordatsmiinzen aus-
geprigt werden, als folgende :

Fr Rp.

a) Goldmiinzen zu ........ 40 . —
B s iames 20 . —

¥ mesiesxs 10 . —

b) Silbermiinzen zu ....... o. —
¥ wsiasns 2. —

»  mmiwEwa /1 § T

» o . — . 30

¢/ Scheidemunzen zu ... .. — . 25
P iuwms — .10

o —. b

d] Kupfermiinzen zu ...... —. 2
B wmsmms —. 1

§ 4. « Fur den relativen Wert des Goldes und Silbers
wird das Verhéltnis von 15,5 zu 1 angenommen.

« Alle Gold- und Silbermiinzen werden in ihrem vollen
Nominalwert und in Bezug auf Schrot und Korn, gleich
wie die entsprechenden franzosischen, zu einem Fein-
gehalt von 0,9 ausgemiinzt, wie folgt :

A. Goldmiinzen. ke B e S W e
Fr. An Schrot. An feinem Gold. Fr.
Stick zu 0,9 fein zu 40 383/, 12903 11,613 1,550 —
» 20 771/ 6,452 5806 1550 —
» 10 155 3,226 2,903 1,550 —
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B. Silbermiinzen. ' ) An feinem Silber. Fr.
Stick zu 09 feinzu 5 20 25,000 22,500 100 —
» 2 50 10,000 9,000 100 —
» 1 100 5,000 4500 100 —
» 50 ts. 200 2,500 2,250 100 —

§9. « Bel den Scheidemiinzen werden der Wert
des Kupferzusatzes und die Kosten der Fabrikation
einzig in Abzug gebracht, und daher ihr wahrer
Wert um eben so viel verringert nach folgendem
Verhiltnisse :

Stiick Feiogehalt Stiiek auf das Gewicht in _l}rammen Mominalwert des Wert _des Prl_mdes
von ' ravhe Pfurd. per Stiick. Plundes. an feinem Silber.
(ts. An Sehrot, An feinem Silber, Fr. (1s. Ir. Gts.
25 0,250 1922 4,098 10,245 30 . 50 27 . 78
10 0,120 160 3,125 0,375 16 . — 13 . 33
5 0,100 ot 1,563 0,156 15. 50 11,11

« Die Sticke von 2 und 1 Centimes werden aus
reinem Kupfer zu ihrem wahren Werte, weniger
die Fabrikationskosten ausgemiunzt, wie folgt :

Stiick auf das  Gewicht in Grammen Nominalwert des Wert des Pfundes
Pfund. per Stiek. Pfundes. an Kupfer.
Fr. (ts. Fr. (ts.
Stiick von 2 Centimes 125 4 2.50 1. 65
» 1 » 250 2 2. 50 1.65

§6. « Bel Goldsorten wird das Remediuin sowohl
an Schrot als an Korn zu 0,002 ein- und auswiérts
festgesetzt.

Das Remedium ist ferner :

Bei allen Silbersorten, am Korn......... 0,003

Bei den Scheidemiinzen, am Korn....... 0,007 ,
Silbergeld : ein- und

Bei den 5 Frankentalern, am Schrot. . ... 0,003 \ auswarts.

Beiden 2und 1 Frankenstiicken, am Schrot 0,005

Bei den 50 Centimesstucken, am Schrot. 0,007 |
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Scheidemiinze :
Bei den 25 Centimessticken, am Schrot . 0,006 ( ein- und
Bei den 10 Centimesstiicken, am Schrot. 0,007 )
auswarts.

Bei den 5 Centimesstiicken, am Schrot . 0,008

« Jedoch sollen alle diese Miinzen im Durchschnitt das
gesetzliche Gewicht und Feingehalt besitzen. |

« Bei den Kupfermiinzen von 2 und 1 Centimes wird
kein Remedium einwirts gestattet.

§ 7. « Alle Konkordatsmiinzen erhalten als Geprige :
aul der einen Seite das eidgenossische Kreuz und den
Namen des Kantons, fiir dessen Rechnung sie geschlagen
werden; auf der andern die Bezeichnung des Nenn-
wertes. Auf allen soll tberdies die Jahrzahl und das
Zeichen der Miunzstitte, auf den Gold- und Silbermiinzen
auch Schrot und Korn ausgeprigt werden.

« Die Form der Gold- und Silbermiinzen soll mit
derjenigen der entsprechenden franzosischen {iberein-
stimmen, mit der Ausnahme, dass sie keine Inschrift
an der Kante haben, sondern blos geridndert sind.

« Bei den Scheide- und Kupfermiinzen soll der Rand
flach sein mit hoher Kante. Die weitern Bestimmungen
bleiben einem spiter zu erlassenden Reglement vor-
behalten.

« s wird eine gewisse Anzahl von Funflrankenstiicken
und darunter mit dem Konkordatsstempel ausgeprigt
werden, welche als Typen fiir die schweizerische Miinz-
einheit dienen sollen.

§ 8. « Die konkordierenden Kantone verpflichten sich,
innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren, von An-
nahme des Konkordates an, alle ihre kursierenden
Silber- und Kupferscheidemiinzen zu ihrem jetzigen
Nominalwert allmilig einzulosen und einzuschmelzen.
Am Ende des zehnten Jahres sollen sie die allfillig noch
zuriickgebliebenen Scheidemiinzen unter Bestimmung
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eines fatalen Termins von lingstens einem Jahr offent-
lich einfordern und einlosen, und nach Verfluss des-
selben die zuriickgebliebenen verbieten, '

« Die Kantone sollen sich sowohl durch ihre Rech-
nungen als durch die aufgenommenen Verbalprozesse
tiber die Erfiillung dieser tibernommenen Verpflichtun-
gen ausweisen.

« Die nach dem gegenwirtigen Konkordat ausgege-
benen Miinzen haben gesetzlichen Kurs in allen konkor-
dierenden Kantonen. Fir die alten Miinzen bleiben die
bisherigen Kantonalverordnungen vorbehalten.

§9. « Nach Verfluss der im vorigen Artikel erwahnten
zehn Jahren soll die Menge der Scheidemiinzen und
Kupfermiinzen, welche jeder der konkordierenden Kan-
tone im Umlauf halten darf, den Betrag von 2 Franken
auf den Kopf der Bevolkerung nicht tbersteigen.

§10. « Far den Kurs folgender Sorten von auslindi-
schem und schweizerischem Geprige wird der nach-
stehende, nach dem innern Gehalt jener Miinzen berech-
neten Tarif aufgestellt; derselbe ist fir alle konkordie-
renden Kantone verbindlich und darf von keinem der-
selben abgeidndert werden.

[. Ausldindische Munzsorten,

A. Goldmiinzen.

Fr. Rp.

1) Franzosische 40 Frankenstiicke zu ...... .. 40 . —
» 20 Y e 20, —

» 10 B " sesscass 10 . —

« Die namlichen Stiicke, welche in Sardinien, Belgien
und andern Staaten in Schrot und Korn wie die franzo-
sischen ausgeprigt werden, zum niamlichen Wert.

2) Der englische Souverain d'orzu .......... 25 . 20
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B. Silbermiinzen.

Das franzosische Funffrankenstick zu ... ..
Die franzosischen 2, 1, 2 und /s« Franken-
stitcke nach Verhiltnis.

Fr. Rp.

« Die namlichen Stiicke, welche in Sardinien, Belgien
und andern Staaten in Korn und Schrot wie die franzo-
sischen ausgeprigt werden, zum niamlichen Werte.

9)

10)

Der Brabanter- und der Kronentaler von
Bavern, Wiirttemberg, Baden und Nassau

I1. Inldndische Miunzsorten.

A. Goldmiunzen.

Die Schweizerdaplone zu .. ...............

B. Silbermiunzen.

Der Schweizertaler der Kkonkordierenden
Kantone und der Genfertaler (Genevoise)
Za .. ... e e R
Der halbe Schweizertalerzu...............

Das Schweizerzehnbatzenstick zu.........

Das Zircherzweiguldenstiick (Taler) zu . . ..
Das Zurchereinguldenstiick zu ............

(.. Scheidemiinzen.

Das schweizerische Funfbatzenstick der-
jenigen Kantone, welche dem Konkordat
nicht beitreten zu...........c... .. ...,

Das schweizerische Zehnkreuzerstiick der
eben genannten Kantone zu ...........

5. 70
3. 60
23 . 70
5. 30
2.90
1. 45
4 . 60
2.30
4. 30
2.15
— . 60
— . 30
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Fr. Rp,
11) Das Baslerdreibatzenstick za . ........ ... — .40
12) Die alten Schweizerbatzen derjenigen Kan-
tone, welche dem Konkordat nicht bei-
BB ZWcc cvonos sdans smmms emmmon oo —.10
Die Halbbatzen zu ...................... —. 9
13) Die Kreunzer zu .. ...................... — . 2%/

§ 11. « Die konkordierenden Stande verpflichten sich,
innerhalb Jahresfrist, von der Annahme dieses Miinz-
fusses an, denselben in allen Zweigen ihrer Administra-
tionen einzufithren.

« In Bezug auf die gegenwiirtig bestehenden Vertrige
und Schuldverhiltnisse werden die Regierungen fir die
notigen Reduktionen der darin stipulierten Geldbetrige
nach dem neuen Minzfuss durch gesetzliche Verfiigun-
gen sorgen.

« Die konkordierenden Kantone werden sich iiber die
Annahme eines gemcinsamen und gleichformigen Grund-
salzes, nach welchem der franzosische Minzfuss in die
Zolltarife eingefithrt werden soll, verstindigen.

§12. « Da die Scheideminze nur zu Ausgleichungen
der Bruchsummen, die sich nicht mehr mit groben
Miinzsorten bezahlen lassen, betimmt ist, so soll im
gewohnlichen Verkehr Niemand gezwungen werden
konnen, mehr als 5 %0 und in keinem I‘alle mehr als
20 Franken im Ganzen an Scheidemiinzen in Zahlungen
anzunehmen. Bei Wechsel- und Kapilalzahlungen ist
dieses Maximum, jedoch ohne Riicksicht auf die Haupt-
summe, auf zehn Franken beschrinkt.

§13. « Zur Handhabung des Konkordats und zur
Aufsicht aiber die gehorige Krfullung der in demselben
durch die hohen Stinde eingegangenen Verpflichtungen
soll eine Miinzaufsichtskommission aufgestellt werden,
welche dartiber zu wachen hat, dass die Bestimmungen



des Konkordats in allen seinen Teilen erfiillt, diejenigen
Scheidemiinzen, welche in dem vorstehenden § 10 nicht
tarifiert sind, entfernt und die Zurickziehung und Ein-
schmelzung der eigenen Miinzen unter ihrer Leitung und
Aufsicht vollzogen werden. Iiir alle diesorts zu treffenden
Verfigungen entscheidet die Mehrheit der Stimmen. Als
konsultative und vorberatende Behorde hat die Minz-
aufsichtskommission ferner dasjenige zu besprechen, was
fir die Verbesserung des Miinzwesens vorgeschlagen und
angeraten werden konnte, da dann uber die Annahme
daheriger Antrige die Einmiitigkeit aller Stinde erfor-
dert wird.

« Die Festsetzung der Mitgliederzahl dieser Kommis-
sion, ihre Ernennung, sowie die Bezeichnung eines
Prisidialkantons, welcher die Kommission nach Bedirf-
nis versammeln wird, soll auf einer Konferenz simt-
licher konkordierenden Stinde erfolgen.

Uebergangsbestimmungen.

§ 1. « Jeder Kanton wird die notigen Massnahmen
ergreifen um die aufseinem Gebiet zirkulierende Scheide-
und Kupfermiinze einzuziehen, welche das Geprige von
andern konkordierenden Kantonen ftriagt; diese Kan-
tone wiirden sich gegenseitig verpflichten, die auf ihr
Geprige geschlagenen Miinzsorten zurtickzunehmen,
und zwar ihrem Nominalwerte nach, und den daherigen
Betrag entweder in Minzsorten, welche das Geprige
des den Tausch anerbietenden Kantons tragen, oder in
franzosischen Fiinffrankenstiicken, 35 Balzen, und dessen
Bruchteilen zu vergiten.

§ 2. « Die konkordierenden Kantone werden sich so-
oleich nach Annahme des Konkordats dariber ver-
stindigen, ihren Scheidemiinzen einen gleichformigen,
voritbergehenden Kurs zu geben, welcher wihrend der
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Dauer der zehn in § 8 erwiihnten Jahre fiir alle konkor-
dierenden Kantone obligatorisch sein, nach Verfluss
dieses Termins aber ausser Kraft gesetzt werden soll. »

9. — Abschluss der Miinzverhandlungen in der Tagsatzung.

Nachdem am 3. August 1840 nur 7 /> Stinde sich zu
weitern besondern Konferenziellen Verhandlungen tiber
die Einfithrung des Dezimalsystems im Miinzwesen
bereit erklart hatten, beschlossen auf Antrag des Standes
Waadt 13 /2 Stinde diesen Gegenstand bis auf weiteres
aus Abschied und Traktanden zu verweisen. St. Gallen
stimmte diesem Antrag zu.

Damit waren die grundsitzlichen Verhandlungen tiber
die Beordnung des Minzwesens auf gemein-eidgenossi-
schem Boden in der Tagsatzung fiar einmal abgeschlos-
sen. Sie ruhten nun bis zum Jahre 1848, in welchem
anlasslich der Beratung der neuen Bundesverfassung sie
wieder aufgenommen werden konnten.

s bieibt hier zum Schlusse nur noch auf einen
Beschluss der Tagsatzung vom Jahre 1841 hinzuweisen,
mittelst dem ein solcher vom 27. September 1839 be-
treffend diejenigen Geldsorten, die bei den eidgendssi-
schen Kassen angenommen werden sollen, in dem
Sinne bestiatigt warde, dass er in allen Teilen in Kraft
zu verbleiben und seine Vollziehung zu erhalten habe.

(Fortsetzung folgt.) H. GIRTANNER-SALCHLI.




	Die Zeit der Restauration und der Regeneration 1813-1848 : allgemeine eidgenössische Verhältnisse : Versuch zum Abschluss eines Konkordates zur Einführung des französischen Münzfusses

